
Der Nachweis darüber, ob man geimpft, getestet oder genesen ist, steht 
in engem Zusammenhang mit den Öffnungsschritten seit 19. Mai 2021. 
Der Grüne Pass wird als einfacher und anwendungsfreundlicher Zutritts-
nachweis dienen.  

Die Umsetzung des Grünen Passes in Österreich erfolgt in 3 Phasen: 

1. Phase: Bestehende Nachweise 

Bis der Grüne Pass in Österreich eingesetzt werden kann, dürfen seit 19. Mai 2021 folgende bisherige 
Nachweise für Zutritte verwendet werden: 

Getestet:  Behördlich anerkannte negative Testergebnisse.                                                                           
Geimpft:  Bestätigung des Impfstatus mittels Papier-Impfpass.                                                                                 
Genesen:  Ein Absonderungsbescheid oder eine ärztliche Bestätigung über eine in den vergangenen  
 sechs Monaten erfolgte und aktuell abgelaufene Infektion. 

2. Phase: Digitale Nachweise 

Ab voraussichtlich Anfang Juni werden in Österreich zusätzliche digitale Nachweis-Varianten zum Einsatz 
kommen, um die fortlaufenden Öffnungsschritte zu überstützen. Bis dahin sind alle gesetzlichen Voraus-
setzungen geschaffen, die für einheitliche, datenschutzkonforme und allen EU-Vorgaben entsprechende 
digitale Nachweise benötigt werden.  

Mit der Erstellung von „Zertifikaten“ mit QR-Codes geht der Grüne Pass damit national in die Umsetzung. 
Diese können entweder digital abgerufen oder als Ausdruck in einem Gemeindeamt oder Magistrat abge-
holt werden. 

Das digitale Zertifikat kann unter gesundheit.gv.at heruntergeladen werden. Dafür ist eine Handysignatur 
oder Bürgerkarte notwendig, die daher zeitgerecht beantragt werden sollte. 

 Testzertifikat: Für  PCR-Test, Teststraße, Antigentest zu Hause (behördlich bestätigt)  

 Impfzertifikat: Gültig ab Tag 22 nach der  1. Impfung  

 Genesenzertifikat: Personen, die eine Infektion mit SARS-CoV-2 durchgemacht haben und in  
Österreich im EMS (Epidemiologisches Meldesystem) erfasst wurden, wird das Zertifikat automa-
tisch erstellt und der genesenen Person zu Verfügung gestellt. 

          - Die bisherigen analogen Nachweise bleiben weiterhin gültig.  
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Amtliche Nachrichten                                                   An einen Haushalt                                                    Zugestellt durch Post.at 

Liebe Opponitzerinnen und Opponitzer! 
 

Nachstehend wollen wir Sie über die aktuellen Gegebenheiten in unserer 
Gemeinde informieren. 

 

AUS DEM INHALT: 

 Der Grüne Pass 

 Beantragung Handysignatur  

 Landjugend Projektmarathon 
Auszeichnung in GOLD 

 Prüfbericht Trinkwasser 

 Pfingstsammlung 2021 

 Feuerlöscherüberprüfung 
11.06.2021 

 GDA Information-Biomüll 

Beilage:                                                          
Zahlschein für Pfingstsammlung  

Der Grüne Pass: Umsetzung in 3 Phasen  
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Landjugend Opponitz holt GOLD beim Projektmarathon 

Wir gratulieren der Landjugend Opponitz zu GOLD. 

Am „Owanitza Rostplotz“ beim ehemaligen         
Bahnhof Opponitz, welcher im letzten Jahr im Zuge 
des Landjugend Projektmarathons gestaltet wurde, 
fand am Pfingstsonntag die Prämierung des Projektes 
statt.  

Wir sind sehr stolz, dass unsere Landjugend für ihr 
Projekt mit Gold ausgezeichnet wurde.  

Ein herzliches Dankeschön nochmal für euren bra-
vourösen Einsatz, wir gratulieren sehr herzlich zur 
mehr als verdienten Auszeichnung! 

 

Im Zuge des Projekts 
wurde eine Dokumentati-
onsmappe erstellt.  

Die Mappe beinhaltet alle Arbeitsschritte von Projektbeginn bis zur Fertigstel-
lung des Mobilen Pavillons samt Pflaster- und Gestaltungsarbeiten.  

Die Projektmappe liegt in den nächsten Wochen für alle Interessierten zur Ein-
sichtnahme am Gemeindeamt auf! 

 

3. Phase: Anbindung an europäische Schnittstellen 

Voraussichtlich Ende Juni tritt die EU-Verordnung in Kraft. Die gegenseitige Anerkennung der Zertifikate 
dann auch auf EU-Ebene wird zur Erleichterung der Reisefreiheit beitragen. Nach derzeitigem Stand soll 
der Grüne Pass in allen EU-Mitgliedsstaaten sowie im EWR-Raum und in der Schweiz gültig sein. Die  
Daten, die im QR-Code enthalten sind, dürfen von den besuchten  Staaten nicht gespeichert werden. 

 Um EU-weit die Überprüfbarkeit der entsprechenden Zertifikate sicherzustellen, werden technische 
Schnittstellen zwischen den Systemen der Mitgliedsstaaten geschaffen. Die Zertifikate sind damit 
europaweit lesbar: An jeder Grenze kann man dann mit dem QR-Code nachweisen, dass man        
geimpft, getestet oder genesen ist. 

 Welche Erleichterungen für geimpfte, getestete oder genesene Menschen mit diesen Zertifikaten  
verbunden sind, ist aber abhängig von der jeweiligen epidemiologischen Lage und entscheidet jeder 
Mitgliedsstaat selbst.                                                                                                                       

Quelle: Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus 

 

Beantragung Handysignatur 

Informationen zur Handysignatur finden Sie unter www.handy-signatur.at 

Die Beantragung der Signatur kann über FinanzOnline oder direkt bei einer Registrierungs-
stelle erfolgen. Die Registrierungsstellen finden Sie auf der oben genannten Homepage. 

Die Handysignatur können Sie auch gerne am Gemeindeamt bei Frau Tatjana Stangl und 
Herrn Armin Sonnleitner beantragen. Bitte nehmen Sie dazu Ihr Mobiltelefon und einen 
Lichtbildausweis mit. 

Wir bitten Sie um telefonische Voranmeldung unter 07444/7280, um Wartezeiten zu vermeiden! 

 



 

Parteienverkehrszeiten: Montag – Freitag von 8.00 – 12.00 Uhr und Dienstag von 8.00 – 12.00 Uhr u. 14.00 – 19.00 Uhr 

Sprechstunden des Bürgermeisters gegen telefonische Voranmeldung 0664/73 611 072:                                                                                                                                              

Offenlegung: 
Die „Amtliche Nachrichten - Berichte und Informationen - Gemeinde Opponitz“ sieht sich als 
eine journalistisch aufbereitete Information der Opponitzer Bevölkerung über kommunale Ange-
legenheiten aus der Sicht der Verwaltung und des Gemeinderates, sowie div. Organisationen zur 
Förderung eines gemeinschaftlichen Trachtens der Bevölkerung. 
  
 

  Impressum: 
Herausgeber, Eigentümer und Medieninhaber: Gemeinde Opponitz.                           
Für den Inhalt verantwortlich: Bgm. Johann Lueger, Hauslehen 21, 3342 Opponitz             
Eigenvervielfältigung, hergestellt mit Triumph-Adler 6006ci Auflage: 360. 
„Amtliche Nachrichten - Berichte und Informationen - Gemeinde Opponitz“  ist ein offizielles und  
amtliches Mitteilungsblatt der Gemeinde Opponitz. 
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Befund:  

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmit-
telrechtlichen Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser  GEEIGNET. 

Trinkwasser - Prüfbericht 

Gemäß der Trinkwasserverordnung (BGBl. 235/1198) geben wir einen Auszug vom Prüf-
bericht über das Trinkwasser der Opponitzer Ortswasserleitung laut Untersuchung vom 
22.04.20201 von einer Wasserentnahme aus dem Versorgungsnetz. 

PARAMETER ERGEBNIS RICHTWERT GRENZWERT EINHEIT 

Wassertemperatur 8,3     grd C 

Färbung farblos/klar       

Geruch kein Geruch       

Bodensatz kein Bodensatz       

Nitrat 7,1  max. 50 mg/l 

Ammonium (NH4+) <0,030 max. 0,50     

Gesamthärte 9,0     °dH 

Carbonathärte 8,6       

Eisen (Fe) <0,0300 max. 0,200   mg/l 

Sulfat (SO4) 3,0 max. 750   mg/l 

Calcium (Ca) 43,4     mg/l 

Kalium <1,00     mg/l 

Magnesium (Mg) 13,3     mg/l 

Chlorid <1,00 max. 200   mg/l 

Natrium <1,00 max. 200   mg/l 

Coliforme Bakterien 0 max. 0   KBE/100ml 

Enterokokken 0  max. 0 KBE/100ml 

Escherichia coli 0   max. 0 KBE/100ml 

Nitrit <0,010  max. 0,10 mg/l 
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Information des GDA Amstetten: Bioabfall entsorgen - Biotonne bestellen 

Pfingstsammlung 2021 - Verlautbarung der BH Amstetten Fachgebiet Soziales 

 

Die NÖ Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 09.03.2021 beschlossen, dass die zur Finanzierung der 
Ferienaktion dienende Pfingstsammlung 2021durchzuführen ist.  

Mit den hereingebrachten Mitteln kann vom Fachgebiet Sozialarbeit sozial benachteiligten und gesund-
heitlich gefährdeten Kindern die Teilnahme an einem ein- oder zweiwöchigen Urlaubsaufenthalt in den     
Sommerferien ermöglicht werden. Die Kinder werden in den Feriencamps von geschultem Personal beglei-
tet und können über die körperliche Erholung hinaus neue Perspektiven für das eigene Leben entdecken. 
Die Ferienaktion des Landes NÖ ist für die beschriebene Zielgruppe oft die einzige Möglichkeit, einen  
außerhäuslichen Urlaubsaufenthalt zu erleben. Die Pfingstsammlung ist die einzige Finanzierungsquelle 
für diese Aktion. Jede gesammelte Spende kommt einem Kind unseres Verwaltungsbezirkes zu Gute. 

Die Gemeinde Opponitz ersucht um Unterstützung der Pfingstsammlung 2021 und um eine Einzah-

lung mittels beiliegendem Zahlschein.  

Feuerlöscher-Überprüfungsaktion am 11.06.2021 

Am Freitag, den 11.06.2021 veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Opponitz eine Feuer-
löscher-Überprüfungsaktion für Privathaushalte beim Feuerwehrhaus Opponitz. 

In der Zeit von 08:00 - 12:00 Uhr werden Ihre Feuer löscher  zum Aktionspreis von einem 
Sachkundigen der Firma NORIS Feuerschutzgerät GmbH fachgerecht überprüft.  

ACHTUNG: Feuer löscher  müssen alle zwei Jahre vorschr iftsmäßig überprüft werden.  

Aufgrund der aktuellen Situation werden die Feuerlöscher vor dem Feuerwehrhaus von     
einem Feuerwehrkameraden in Empfang genommen, nach der Überprüfung können diese ab 
13:00 Uhr wieder abgeholt werden. 


